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Kiel, den 07.03.2026 
 

Antrag zur Mitgliederversammlung 2026 – Allgemeine Anpassungen der 
Kostenordnung Anlage 2 - 
 

Hiermit wird beantragt, die Kostenordnung Anlage 2 wie folgt zu ändern: 
 
1. 
 

Alte Fassung: 
Versandkosten 
Versandkostenpauschale   € 6,90 
 
Bei Bearbeitung bzw. Ausstellung von Mitgliedsausweisen (Neuausstellung, Vereins- bzw. 
Startrechtswechsel usw.)  € 2,00 
 
Neue Fassung: 
Versandkosten 
Versandkostenpauschale   6,90 € 
 
Begründung: 
Mit der Einführung des digitalen Judo-Passes entfällt in vielen Fällen die Notwendigkeit, physische 
Mitgliedsausweise auszustellen und per Post zu versenden. Der digitale Pass ermöglicht eine schnellere, 
effizientere und ressourcenschonendere Verwaltung der Mitgliedsdaten sowie eine unmittelbare 
Verfügbarkeit für Vereine und Mitglieder. 
Vor diesem Hintergrund wird die bisherige Gebühr für die Bearbeitung bzw. Ausstellung von 
Mitgliedsausweisen (Neuausstellung, Vereins- bzw. Startrechtswechsel usw.) in Höhe von 2,00 € nicht weiter 
erhoben. 
 
2. 
 

Alte Fassung: 
Startgelder für Graduierungen 
Kyu-Einstiegsgürtel 5,- € 
Digitale Kyu-Graduierungsmarke ab 7.Kyu  18,- € 
Physische Kyu-Graduierungen ab 7.Kyu mit Marke und 
Urkunde (sofern Verfügbar)  

 
20,- € 

  
Digitale Dan-Prüfungensmarke 100,- € 
Physische Dan-Graduierungen mit Marke und Urkunde 
(sofern Verfügbar)  

100,- € 

Einzelne Module  50,- € 
Jedes weitere Modul am gleichen Tag  + 25,- € 

 
Neue Fassung: 
Startgelder für Graduierungen 
Kyu-Einstiegsgürtel 5,- € 
Digitale Kyu-Graduierungsmarke ab 7.Kyu  18,- € 
Dan-Graduierungen inklusive digitale Dan-Graduierungsmarke 100,- € 
Einzelne Module  50,- € 
  



Jedes weitere Modul am gleichen Tag  + 25,- € 
Dan Graduierungen außerhalb unseres Landesverbandes  75,- € 

 
Begründung: 
Mit der Einführung des digitalen Judo-Passes entfällt in vielen Fällen die Notwendigkeit, physische 
Mitgliedsausweise auszustellen und per Post zu versenden. Der digitale Pass ermöglicht eine schnellere, 
effizientere und ressourcenschonendere Verwaltung der Mitgliedsdaten sowie eine unmittelbare 
Verfügbarkeit für Vereine und Mitglieder. 
Vor diesem Hintergrund wird die bisherige Gebühr für die Bearbeitung bzw. Ausstellung von 
Mitgliedsausweisen (Neuausstellung, Vereins- bzw. Startrechtswechsel usw.) in Höhe von 2,00 € nicht weiter 
erhoben. 
 
Die Anpassung der Regelung zu den Startgeldern für Graduierungen erfolgt im Zuge der 
fortschreitenden Digitalisierung des Graduierungswesens im Judo. Durch die Einführung des digitalen Judo-
Passes werden Kyu-Graduierungen in der Regel digital erfasst und dokumentiert. 
Vor diesem Hintergrund entfällt die bisher aufgeführte Position für physische Kyu-Graduierungen mit Marke 
und Urkunde, da diese zunehmend nicht mehr standardmäßig ausgegeben werden. Die Graduierungen werden 
künftig primär über die digitale Kyu-Graduierungsmarke im System dokumentiert. 
Darüber hinaus wird eine neue Regelung für externe Dan-Graduierungen außerhalb des eigenen 
Landesverbandes aufgenommen. Für Judoka unseres Verbandes, die eine Dan-Graduierung in einem anderen 
Landesverband ablegen, wird eine Gebühr in Höhe von 75,00 € erhoben. Diese Gebühr dient der 
administrativen Bearbeitung, der Prüfung der Voraussetzungen sowie der Anerkennung und Dokumentation 
der Graduierung im eigenen Landesverband. 
Unabhängig davon können beim ausrichtenden Landesverband zusätzliche Start- oder 
Graduierungsgebühren anfallen, die direkt dort zu entrichten sind. Die Regelung schafft somit eine klare 
Zuständigkeit und trägt zu einer transparenten und einheitlichen Verwaltung der Graduierungen bei. 
 
 
 

Mit sportlichem Gruß 
 
 
 
 
 

Präsident JVSH e.V. 


